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Vorwort

„Der Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten soll verbessert werden.“ Unter
diesem Leitmotiv ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) am 1. Januar 2001 als Nachfolgegesetz
des Bundesseuchengesetzes in Kraft getreten, nachdem der Gesetzgeber erkannt hat, dass das
in seinen Grundsätzen aus den 50er und 60er Jahren stammende Seuchenrecht sowohl
gesundheitspolitisch als auch fachwissenschaftlich defizitär war. Das auf vielfältige Lebens-
bereiche einwirkende, sich aus den Kategorien des tradierten Ordnungsrechts abhebende und
schon dadurch hochkomplexe Sonderordnungsrecht war lange Zeit ein Fremdkörper juristi-
scher Debatten. Dass es über weite Strecken ein Schattendasein fristete, zeigt sich nicht
zuletzt in der Zahl veröffentlichter Judikate zum IfSG. So zählten die juristischen Daten-
banken selbst nach zehn Jahren Geltungsdauer lediglich 27 oberverwaltungsgerichtliche Ent-
scheidungen mit Bezug zum IfSG. Das überrascht, ist hier doch das grundlegendste Rechts-
gut betroffen, ohne dessen Schutz eine Gesellschaft nicht funktionieren kann: die mensch-
liche Gesundheit.
In den Fokus des nicht nur rechtlichen, sondern auch politischen und gesellschaftlichen

Diskurses rückte das IfSG schlagartig, nachdem Bund und Länder im März 2020 mit umfassen-
den Kontaktbeschränkungen auf die pandemische Ausbreitung der Ende 2019 in Wuhan identi-
fizierten Lungenentzündung unbekannter Genese (COVID-19) reagiert haben. Dabei erlangte
die rechtliche Überprüfung der COVID-19-Bekämpfungsmaßnahmen zwischenzeitlich Dimen-
sionen, die die Gerichte in erheblichem Maße strapazierten und zum Teil sogar zur Einrichtung
besonderer „Corona-Senate“ an den Oberverwaltungsgerichten führten. Im Schrifttum wurde
über die Rechtsprechung hinaus auch die legislatorische und exekutive Tätigkeit in einem
Umfang begleitet, der mittlerweile nur noch schwer überblickt werden kann. Gleichwohl ist das
vorliegende Werk insoweit in dem Bestreben angetreten – unter umfangreicher Einarbeitung
von Literatur sowie Rechtsprechung – die COVID-19-Maßnahmen einer systematischen Auf-
bereitung zuzuführen und die entsprechenden Vorschriften eingehend und zugleich praxisorien-
tiert zu erläutern.
Das IfSG ist jedoch nicht exklusiv auf die rechtlichen Grundlagen zur COVID-19-Bekämp-

fung begrenzt, sondern umfasst eine vielgestaltige Regelungsmaterie, deren dogmatische Grund-
lagen teilweise noch nicht als abschließend geklärt gelten und die Rechtspraxis vor ständig neue
Herausforderungen stellt. Auch in dieser Hinsicht will das vorliegende Werk nicht „nur ein
weiterer Kommentar“ sein, sondern den Versuch unternehmen, einen entsprechenden Beitrag
zu leisten, Zusammenhänge und Unterschiede gegenüber dem überkommenen Ordnungsrecht
aufzuzeigen, das Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit im Infektionsschutzrecht weiter
auszutarieren, Verständnis sowie Interpretation der einzelnen Vorschriften zu erleichtern und
dabei zugleich für neue Praxisprobleme als Auslegungshilfe zu dienen. Die umfangreichen
Einführungen und Anhänge sollen hieran ihren Anteil haben; dem entspricht auch die voll-
ständige Kommentierung der Trinkwasserverordnung.
Ein Herausgeber und einige Mitautoren waren über die letzten Jahre hinweg von ministerieller

Seite bei der Fortentwicklung des IfSG eng eingebunden und so mag diese besondere Perspektive
dazu dienen, der Praxis einen besonders „authentischen Einblick“ in die zuletzt zahlreichen
umfangreichen Änderungen ca. 20 Jahre nach Entstehung des Gesetzes zu geben. Insoweit ist das
Werk aus der praktischen Arbeit entstanden und legt Wert darauf, insbesondere die Praktiker vor
Ort über die herrschende Ansicht der Rechtspraxis zu informieren, ohne jedoch zugleich auf
einen wissenschaftlichen Anspruch zu verzichten. Damit richtet sich der Kommentar an die
gesamte Rechtswissenschaft.
Gesetzgebungsnovellen (insbes. die jüngsten Änderungen in §§ 20a ff., 28a f. IfSG), Recht-

sprechung und Literatur konnten bis zum 11. Juli 2022 berücksichtigt werden.
Abschließend möchten wir uns bei all denjenigen bedanken, die uns in den vergangenen

„Pandemie-Jahren“ bei der Entstehung des Kommentars unterstützt haben. Besonderer Dank
gebührt den Mitarbeitern des Verlages C. H. Beck, allen voran Herrn Dr. Rolf-Georg Müller,
ohne deren Geduld und besonderen Einsatz dieser Kommentar nicht möglich gewesen wäre.
Ebenfalls ausdrücklicher Dank gebührt den Mitautoren, die mit großem persönlichen Einsatz
zum Gelingen des Werkes beigetragen haben.

VII



Wir hoffen, mit dem vorliegenden Werk einen bescheidenen Beitrag zur Rechtsmaterie leisten
zu können. Zu stets willkommener Kritik und Verbesserungsanregungen laden wir Sie herzlich
zur Mitteilung an andre.sangs@gmx.de und heibenstein@live.de ein.

Berlin und Bielefeld, im Juli 2022
André Sangs Henrik Eibenstein

Vorwort
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